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„Es ist unwahr, daß das Volk weiß, was ihm zum Beßten 
dient, noch dieß will. Was der Mensch wahrhaft  will, weiß 
der Mensch, das Individuum selten, die tiefste Einsicht ist 
nöthig, um zu wissen, was der Mensch, der vernünftige 
Wille will, eine Einsicht die nicht im Volk als solchen vor-
handen ist, das Volk hat nur ein Gefühl davon und wenn es 
ihnen gesagt wird, so stimmen alle bei." 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie des Rechts 
(nach der Vorlesungsnachschrift  K. G. v. Griesheims 1824/ 
25). 

„Jedes Parlament hat das Recht, das Volk zu fragen, was es 
zu einem bestimmten Vorhaben meint. Die Antwort ent-
bindet Regierung und Parlament nicht von der Verantwor-
tung; aber beide wissen nach der Befragung, in welchem 
Verhältnis ihr Tun zum Wollen des Volkes steht." 

Carlo Schmid am 18. 5. 1958 im Deutschen Bundestag 

Einleitung 

Seit M i t te der sechziger Jahre werden in der Öffentl ichkeit  verstärkt Forde-
rungen nach einer wirksamen Betei l igung der Bürger an der polit ischen Wi l -
lensbildung erhoben 1 . Nährboden solcher Forderungen ist ein wachsendes 
Unbehagen am parlamentarisch repräsentativen Regierungssystem, dessen 
Funktionsschwächen von maßgeblicher Seite zugestanden werden 2 . Das ge-
steigerte Bedürfnis nach mehr Bürgernähe und plebiszitärer Legi t imat ion geht 
einher mi t einer zumindest part iel len Abkehr vom bestehenden polit ischen 
„System". Indikatoren solcher Abkehr sind Verdrossenheitssyndrome (Staats-, 
Parlaments- und Parteiverdrossenheit) 3 sowie die mi t dem Phänomen Werte-

1 Dies u.a. von einer stark zunehmenden Zahl sog. aktiv Orientierter, die postmate-
rialistischen Werten, wie Kreativität, Mitbestimmung und Selbstverwirklichung, ihre 
Aufmerksamkeit  schenken, vgl. dazu Würtenberger,  NJW 1986, 2281 ff.  (2283) u. 
unten Teil I I , 2. Kap., I I vor 1. 

2 Vgl. nur H. P. Schneider,  in: Gessner / Hassemer, Gegenkultur und Recht, S. 119; 
Steiger,  in: Die Zeit vom 15. 10.1982, meint, das repräsentativ-parlamentarische Regie-
rungssystem laufe Gefahr,  „wegen seiner Überspitzung in Mißkredit zu geraten und 
letzten Endes zu scheitern." Kriesi  stellt - mit Blick auf die Schweiz - eine „Verlage-
rung der Partizipation" fest, die „ein klares Anzeichen für die geringere Integrations-
kraft  der traditionellen repräsentativen Organisationen" sei, in: Kriesi  /  Levy  /  Gang-
uillet  /  Zwicky,  Politische Aktivierung in der Schweiz, S. 618. 

3 Vgl. dazu: H. P. Schneider,  in: Benda /  Maihof  er  /  Vogel  (Hrsg.), Handbuch des 
Verfassungsrechts,  S. 286; Abromeit,  PVS 1982, 178 ff. 
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wandel verbundene Sinnsuche nach alt/neuer Natürlichkeit und der Wendung 
gegen Prinzipien der Industriegesellschaft.  Damit korreliert ein radikaldemo-
kratischer Protest, der das Repräsentationsprinzip verwirft  und die Bundesre-
publik Deutschland als bloße „Formaldemokratie" betrachtet4, in der Regel-
verletzungen als lediglich unkonventionelle Formen politischer Willensbil-
dung gerechtfertigt  seien5. Im Zentrum der Erosion des politisch-rechtlichen 
Bewußtseins6 steht die Erosion des Mehrheitsprinzips7 als dem Grundelement 
politischer Willensbildung8. Der „Diktatur der Mehrheit" setzen DIE GRÜ-
NEN die „Utopie eines radikal-demokratischen, sich über Verständigungspro-
zesse integrierenden Gemeinwesens" entgegen9. Das repräsentative politische 
System in der Bundesrepublik wird - selbst in der jungen Generation - zwar 
weitgehend akzeptiert, wie Umfragen zeigen10. Andererseits verstummen 
nicht die Kritiker, die Strukturschwächen, Defizite und Deformationen des 
repräsentativen Systems beklagen11. Geht es um Gegenstände, die die Exi-
stenz aller Menschen betreffen,  nähern wir uns - wie Kurt H. Biedenkopf 
unlängst feststellte - „den Grenzen dessen, was der Gesamtheit durch Ent-
scheidung repräsentativer Mehrheiten noch zugemutet werden kann"12. 

Die Forderung nach einer Integration plebiszitärer Elemente in die reprä-
sentative Demokratie liegt letztlich in dem allgemein angestiegenen Legitima-
tionsbedarf  staatlicher Entscheidungen begründet13. Regierung und Parla-
ment stoßen auf wachsende Schwierigkeiten, in bestimmten Fragen den Bür-
gern die von ihnen verfolgte Politik als zumindest anerkennungswürdig zu ver-

4 Dazu Mandt,  ZfP 1985, 115 ff. 
5 Guggenberger  / Offe , An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie, S. 13 f.; nament-

lich zum Problembereich des sog. zivilen Ungehorsams, Frankenberg,  JZ 1984, 266. 
6 Wassermann,  RuP 1985, 132. 
7 Neben Guggenberger  / Offe  (FN 5) S. 13 f.; ausführlich zur Diskussion des Mehr-
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mittein14. Die Komplexität und zunehmende Reichweite politischer Entschei-
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